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Stellungnahme der SAB zur gesetzlichen Anerkennung der 
Verantwortung der Pflege (Pa.Iv. 11.418) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung über rand-
vermerktes Geschäft. Die SAB vertritt die Interessen der Berggebiete in den wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 23 
Kantone, rund 700 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzel-
mitglieder.  
 
Die SAB unterstützt die Vernehmlassungsvorlage mit Ausnahme von Art. 55a, 
Abs. 1. 
 
Die Berggebiete und ländlichen Räume sind einerseits mit den Folgen des 
demographischen Wandels (zunehmend ältere Bevölkerung) aber andererseits auch 
einer zunehmenden Bevölkerungskonzentration in den regionalen Zentren 
konfrontiert. Dieser zweite Punkt verstärkt den Effekt, dass in den Bergdörfern und 
peripheren ländlichen Gemeinden vor allem eine zunehmend ältere Bevölkerung 
ansässig ist. Der Bedarf nach medizinischer Betreuung steigt und die Verfügbarkeit 
derselben ist oft auch ein Entscheidfaktor für den Verbleib in einer Region. Dies gilt 
auch für junge Familien, die sich in einer Region niederlassen wollen. Sie werden gut 
prüfen, ob ihre Kinder in der Region genügend medizinisch betreut werden können. 
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Dem gestiegenen Bedarf nach medizinischer Betreuung steht eine Ausdünnung der 
medizinischen Grundversorgung gegenüber. Es wird in vielen Regionen immer 
schwieriger, Hausarztpraxen aufrecht zu erhalten und die Nachfolge zu organisieren. 
Dazu kommt ein Spardruck der öffentlichen Hand mit der Schliessung von Spitälern. 
In dieser Situation wird es immer wichtiger, auch über ergänzende Formen der 
medizinischen Betreuung nachzudenken. Die Pflegefachpersonen können hier 
teilweise in die Bresche springen. Die Aufwertung dieses Berufes wie in der 
Parlamentarischen Initiative und der darauf basierenden Revision des Kranken-
versicherungsgesetzes angedacht, geht in die richtige Richtung. Nur muss darauf 
geachtet werden, dass nicht wieder neue Barrieren eingebaut werden. Der 
Pflegefachberuf muss so attraktiv gestaltet werden dass möglichst viele qualifizierte 
Personen diesen ergreifen können. Eine Kontingentierung (Numerus Clausus) wie 
bei den Ärzten auf eidgenössischer Ebene wäre völlig kontraproduktiv.  
 
Diesbezüglich stellen wir eine Diskrepanz fest zwischen dem Gesetzestext in Art. 
55a Abs. 1 und den dazugehörigen Erläuterungen. Während aus dem Gesetzestext 
zumindest in der deutschen Fassung hervorgeht, dass der Bundesrat eine Kontin-
gentierung verordnen kann, sprechen die Erläuterungen von einer kantonalen 
Kompetenz. Aus Sicht der SAB kann eine Steuerung der Zulassung auf kantonaler 
Ebene Sinn machen. Das ist auch kongruent mit unserer Forderung, dass auf 
kantonaler Stufe eine Strategie für die medizinische Grundversorgung erstellt werden 
muss. Ablehnen müssen wir hingegen eine Zulassungsbeschränkung auf nationaler 
Ebene durch den Bundesrat.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben  
 

mit freundlichen Grüssen 
 

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT 
FÜR DIE BERGGEBIETE (SAB) 

Der Präsident:                    Der Direktor: 
 
 
 
 

Ständerat Isidor Baumann        Thomas Egger 
 
 
 
 

Résumé 
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) soutient le projet visant 
à accorder davantage d’autonomie au personnel soignant. Ce projet permet 
notamment de faire face au vieillissement de la population et contribue à maintenir 
des prestations médicales au sein des régions de montagne et des espaces ruraux. 
Cependant, le SAB s’oppose à l’idée d’introduire des contingents pour le personnel 
soignant au niveau fédéral (Art. 55a, al. 1). 

 


